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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1982

Norm

EheG §55 b1

Rechtssatz

Fehlt es an der objektiven Voraussetzung des gemeinsamen Wohnens, ist die Erklärung, eine solche Gemeinschaft (in

Zukunft) begründen zu wollen, rechtlich bedeutungslos.
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